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Steuertermine 
Für die anstehenden Steuertermine besuchen Sie uns bitte im Mandantenbereich unserer 
Internetseite unter www.wp-hoeftmann.de im Abschnitt „Aktuelles“, wo wir die wichtigsten 
Steuertermine tagesaktuell veröffentlichen. 

Neuerungen aufgrund des Jahressteuergesetzes 2015 
Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2014 dem „Gesetz zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ zugestimmt. Es handelt sich um ein umfangreiches Jahressteuergesetz 2015, 
dessen wichtigste Änderungen, die überwiegend seit dem 01. Januar 2015 gelten, 
folgende sind: 
Verfahrensrecht 
· Erweiterung der Mitteilungspflichten der Finanzbehörden zur Bekämpfung der 

Geldwäsche: Die Finanzbehörden wurden berechtigt und verpflichtet, den im Bereich 
Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden Anhaltspunkte für die Durchführung eines 
Bußgeldverfahrens gegen nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete des 
Nichtfinanzsektors (z.B. Versicherungsvermittler, Treuhänder, Autohändler, Juweliere, 
Immobilienmakler) mitzuteilen. 

· Verjährung bei ressortfremden Grundlagenbescheiden verlängert: Soweit für die 
Festsetzung einer Steuer ein Grundlagenbescheid bindend ist, endet die 
Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des 
Grundlagenbescheids (sog. Ablaufhemmung). Grundlagenbescheide ressortfremder 
Behörden (z. B. Bescheinigung der Steuerbefreiung für Bildungsleistungen der 
zuständigen Kultusbehörde) hatten diese Wirkung jedoch nur, wenn sie vor Ablauf der 
Festsetzungsfrist für die betroffene Steuer erlassen worden sind. Damit hing bei 
ressortfremden Grundlagenbescheiden das Schicksal eines Steuerbescheids allein 
davon ab, ob die zuständige Behörde den Grundlagenbescheid rechtzeitig erlassen 
hat. Durch die Neuregelung gilt nunmehr grundsätzlich die Ablaufhemmung auch für 
Grundlagenbescheide, die nicht den Vorschriften der Abgabenordnung unterliegen, 
allerdings nur, soweit der Grundlagenbescheid vor Ablauf der Festsetzungsfrist bei der 
zuständigen Behörde beantragt worden ist. 

Einkommensteuer 
· Teilabzugsverbot auf Wertminderungen aus Gesellschafterdarlehen ausgeweitet: 

Bisher unterlagen Wertminderungen von im Betriebsvermögen gewährten 
Gesellschafterdarlehen auch dann nicht dem Abzugsverbot, wenn die 
Darlehensüberlassung nicht fremdüblich und damit durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst war. Die Beteiligung an der Körperschaft einerseits und das Darlehen 
andererseits sind selbstständige Wirtschaftsgüter. Das Abzugsverbot bezieht sich nach 
dem bisherigen Gesetzeswortlaut nur auf die Beteiligung an der Körperschaft selbst, 
nicht aber auf die Fälle von Substanzverlusten aufgrund der Hingabe von Darlehen an 
die Körperschaft. Nun ist das Abzugsverbot auch auf die Fälle von Substanzverlusten 
aufgrund der Hingabe von Darlehen an die Körperschaft zu gesellschaftsrechtlich 
motivierten, nicht fremdüblichen Konditionen ausgedehnt worden. Außerdem wurde 
geregelt, dass bei einer aus gesellschaftsrechtlichen Gründen nicht fremdüblichen 
Überlassung von Wirtschaftsgütern an eine Kapitalgesellschaft, an der der 
Überlassende zu mindestens 25 % beteiligt ist (insbesondere in 
Betriebsaufspaltungsfällen), das Teilabzugsverbot auch für die 
Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben oder Veräußerungskosten 
(Refinanzierungskosten, Unterhaltungsaufwendungen des Besitzunternehmens) 
eingreift. 

· Erstausbildung gesetzlich definiert: Aufwendungen für eine Erstausbildung sind nur bis 
zu 6.000 € als Sonderausgaben abziehbar, für eine Zweitausbildung ist hingegen der 
unbegrenzte Abzug als Werbungskosten oder Betriebsausgaben möglich. Eine 
Erstausbildung liegt vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit einer Mindestdauer von 
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zwölf Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung durchgeführt wird. 
· Steuerliche Berücksichtigung im Rahmen des Versorgungsausgleichs: Zahlungen im Rahmen einer 

Ehescheidung oder Auflösung einer Lebenspartnerschaft an den Ausgleichsberechtigten als 
Gegenleistung für dessen Verzicht auf den Versorgungsausgleich sind nunmehr als Sonderausgaben 
abziehbar; beim Empfänger sind die Leistungen korrespondierend zu versteuern. 

· Anrechnung ausländischer Steuern verbessert:  Ab 2015 wird der Anrechnungshöchstbetrag in der Weise 
ermittelt, dass ausländische Steuern höchstens mit der durchschnittlichen tariflichen deutschen 
Einkommensteuer auf die ausländischen Einkünfte angerechnet werden. Mit dieser Berechnungsmethode 
wird nicht mehr auf das Verhältnis zwischen ausländischen Einkünften und der Summe der Einkünfte 
abgestellt. Es wird die deutsche Steuer berücksichtigt, die auf die ausländischen Einkünfte entfällt. 

· Berücksichtigung nachträglich vorgelegter Freistellungsaufträge: Bei der Kapitalertragsteuer ist die Bank 
zukünftig verpflichtet, auch nachträglich vorgelegte Nichtveranlagungsbescheinigungen und 
Freistellungsaufträge zu berücksichtigen, und zwar längstens bis zur Ausstellung der 
Steuerbescheinigung. 

· Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Ab 2015 sind 
bestimmte Leistungen des Arbeitgebers steuerfrei, die der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. 
Dabei handelt es sich zum einen um Vermittlungs- und Beratungsleistungen durch ein vom Arbeitgeber 
beauftragtes Dienstleistungsunternehmen, das den Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt. Daneben kann der 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern auch bestimmte Betreuungskosten, die kurzfristig aus zwingenden 
beruflich veranlassten Gründen entstehen und die den üblicherweise erforderlichen regelmäßigen 
Betreuungsbedarf übersteigen, bis zu einem Höchstbetrag von 600 € pro Jahr ersetzen. 

Umsatzsteuer 
· Monatliche Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen bei Vorratsgesellschaften: Bei Übernahme einer 

Vorratsgesellschaft oder eines Firmenmantels besteht nunmehr unabhängig von der bisherigen 
Unternehmensdauer  im Jahr der Übernahme und im folgenden Jahr die Pflicht zur monatlichen Abgabe 
von Umsatzsteuer-Voranmeldungen. 

· Steuerschuldnerschaft bei Metalllieferungen: Die mit Wirkung zum 01.10.2014 eingeführte 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Metalllieferungen wurde eingeschränkt. Selen und 
Gold sowie Draht, Stangen, Bänder, Folien, Bleche und andere flachgewalzte Erzeugnisse und Profile aus 
unedlen Metallen sind nicht mehr erfasst. Außerdem wurde für Metalllieferungen gemäß der Anlage 4 zum 
Umsatzsteuergesetz eine Bagatellgrenze von 5.000 € eingeführt und so der Anwendungsbereich 
eingeschränkt. 
Hinweis: Mit einem BMF-Schreiben ist die Nichtbeanstandungsregelung für Lieferungen von Edelmetallen, 
unedlen Metallen, Selen und Cermets nach dem 30.09.2014 bis zum 01.07.2015 erweitert worden, 
wonach es nicht beanstandet wird, wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch von der 
Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers ausgehen oder wenn die Vertragspartner 
einvernehmlich die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers fälschlicherweise anwenden. 

· Betrugsbekämpfungsmechanismus: Bei konkreten Hinweisen auf schwerwiegende Betrugsfälle, die einen 
größeren Steuerschaden zur Folge hätten, kann das Bundesministerium der Finanzen zukünftig durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats regeln, dass für die Dauer von maximal neun Monaten 
die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für diese Fallgruppen eingeführt wird. 

Auch für Kapitalgesellschaft günstige Vereinbarungen mit Gesellschaftern 
können verdeckte Gewinnausschüttungen sein 
Zahlungen einer Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) an ihre Gesellschafter werden u. a. nur dann als 
Betriebsausgaben anerkannt, wenn sie fremdüblich sind, das heißt dem entsprechen, was auch fremde Dritte 
untereinander vereinbart hätten. Wird die Fremdüblichkeit verneint, mindert die Ausgabe nicht das 
Einkommen der Gesellschaft und damit die Steuerlast, sondern stellt eine verdeckte Gewinnausschüttung dar. 
Dies gilt selbst dann, wenn die Vereinbarung für die Gesellschaft günstig ist. 
Der Bundesfinanzhof hat die bisherige Rechtsprechung hierzu für einen Fall bestätigt, in dem eine der Höhe 
nach angemessene Pacht gezahlt wurde, die Ermittlung der Pachthöhe aber unüblich war, da sie von der 
Gewinnentwicklung der Verpächterin abhängig war. 

Übertragung eines GmbH-Anteils unter Vorbehaltsnießbrauch 
Zahlungen für die Ablösung eines Vorbehaltsnießbrauchs an einer GmbH-Beteiligung gehören nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs zu den nachträglichen Anschaffungskosten einer wesentlichen Beteiligung. 
Erwirbt ein Anteilseigner einen mit einem dinglichen Nutzungsrecht belasteten GmbH-Anteil, so ist der Wert 
der Beteiligung um den Wert des Nutzungsrechts gemindert. Erst mit der Ablösung des Nutzungsrechts 
erlangt der Eigentümer die vollständige und uneingeschränkte Verfügungsberechtigung über die Beteiligung. 
Diese Aufwendungen stellen somit nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung dar. 
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Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ist spätestens mit der 
Abgabe der Steuererklärung zu stellen 
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen beträgt 25 % (Abgeltungsteuer). Soweit Einkünfte 
aus Kapitalvermögen zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus 
selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen, 
so dass der Abgeltungsteuersatz dann keine Anwendung findet. 
Mit dem Jahressteuergesetz 2008 wurde eine weitere Ausnahme vom pauschalen Steuersatz für 
Kapitalerträge eingeführt. Auf Antrag kann für Kapitalerträge aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
von der Anwendung der Abgeltungsteuer abgesehen werden, wenn der Gesellschafter im 
Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar 
· zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
· zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig ist. 
In diesem Falle unterliegen die Einkünfte auf Antrag dem Teileinkünfteverfahren (60 % der Erträge sind mit 
dem individuellen Steuersatz zu versteuern). Der Abzug von Werbungskosten in Höhe von 60 % der Kosten 
ist möglich. Der Sparer-Freibetrag wird nicht gewährt. 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass der Antrag, Einkünfte aus Kapitalvermögen statt mit dem 
Abgeltungsteuersatz unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens der tariflichen Einkommensteuer zu 
unterwerfen, spätestens mit der Abgabe der Einkommensteuererklärung gestellt werden muss. Die Frist zur 
Antragstellung ist nicht verlängerbar, eine nachträgliche Antragstellung ist nicht möglich. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Steuerpflichtige Zinsanteile in Kaufpreisraten 
Wird eine Kaufpreisforderung für mehr als ein Jahr gestundet, enthalten die zwischen Besitzübergang und 
Fälligkeit des Kaufpreises zu zahlenden Raten einen Zinsanteil. 
Ein Steuerpflichtiger verkaufte im September 2005 ein Grundstück. Der Nutzen- und Lastenwechsel erfolgte 
zum 01. April 2006. Die Käufer zahlten auf den Kaufpreis ab diesem Datum monatliche Teilbeträge. Der 
gesamte restliche Kaufpreis war am 31. März 2011 fällig. Zinszahlungen wurden weder vereinbart, noch 
ausgeschlossen. Das Finanzamt war der Auffassung, die in einem Jahr gezahlten Raten enthielten einen 
Zinsanteil und besteuerte diesen als Einkünfte aus Kapitalvermögen. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Finanzamt. Jede Kapitalforderung, die über eine längere Zeit als ein Jahr 
gestundet ist, enthält einen Zinsanteil. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist in Fällen langfristig 
gestundeter Zahlungsansprüche davon auszugehen, dass der Schuldner bei alsbaldiger Zahlung weniger 
hätte zahlen müssen als bei späterer Zahlung, sodass der erst später gezahlte Betrag einen Zinsanteil enthält. 
Außerdem seien die monatlich zu zahlenden Teilbeträge auch ein Entgelt für die vorzeitige Besitzüberlassung 
vor der Kaufpreisfälligkeit gewesen. 
Bei der Berechnung des Zinsanteils ging das Finanzamt von dem im Bewertungsgesetz festgelegten Zinssatz 
von 5,5 % aus, obwohl der marktübliche Zins nachweislich geringer war. Auch daran hielt der 
Bundesfinanzhof fest. 

Werbungskostenabzug für ein marktübliches Disagio 
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sind Ausgaben für das Kalenderjahr als 
Werbungskosten abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Werden Ausgaben für eine 
Nutzungsüberlassung (z. B. entgeltliche Überlassung von Kapital) von mehr als fünf Jahren im Voraus 
geleistet, sind sie insgesamt auf den Zeitraum gleichmäßig zu verteilen, für den die Vorauszahlungen geleistet 
sind. Diese Verteilungspflicht gilt nicht für ein Damnum oder Disagio, sofern das Damnum oder Disagio 
marktüblich ist. Von einer Marktüblichkeit ist auszugehen, wenn für ein Darlehen mit einem 
Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein Damnum (Disagio) i. H. v. bis zu 5 % vereinbart 
worden ist. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz bestätigte dies und entschied, dass bei einem Disagio bis zu einer Höhe 
von 5 % von einem marktüblichen und somit sofort als Werbungskosten abziehbaren Disagio gesprochen 
werden kann. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Neue Bagatellgrenze im Rahmen der Abfärberegelung 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs entfaltet eine Personengesellschaft nur dann eine 
Tätigkeit, die die Ausübung eines freien Berufs im Sinne des Einkommensteuergesetzes darstellt, wenn 
sämtliche Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen. Die Voraussetzungen der Freiberuflichkeit 
können nicht von der Personengesellschaft selbst, sondern nur von natürlichen Personen erfüllt werden. Das 
Handeln der Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit und damit das Handeln der 
Gesellschaft darf kein Element einer nicht freiberuflichen Tätigkeit enthalten. 
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Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Einkünfte einer GbR, die hauptsächlich Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit erzielt und daneben in geringem Umfang eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, dann nicht 
insgesamt zu gewerblichen Einkünften umqualifiziert werden (sog. Abfärbewirkung), wenn die gewerblichen 
Umsätze eine Bagatellgrenze in Höhe von 3 % der Gesamtnettoumsätze und zusätzlich den Betrag von 
24.500 € im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. Im Streitfall waren die Gesellschafter der GbR als 
Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter tätig. 
In einem weiteren Fall hatte eine Karnevalsgruppe Merchandisingartikel in Höhe von 5.000 € verkauft. Auch in 
dem Fall überstiegen die Umsätze aus gewerblicher Tätigkeit nicht die neu festgesetzten Grenzen. 

Freiberufliche Tätigkeit selbstständiger Ärzte durch angestellte Ärzte 
Selbstständige Ärzte üben ihren Beruf auch dann leitend und eigenverantwortlich aus, wenn sie ärztliche 
Leistungen von angestellten Ärzten erbringen lassen. Voraussetzung ist, dass sie selbst die jeweils 
anstehenden Voruntersuchungen bei den Patienten durchführen, für den Einzelfall die Behandlungsmethode 
festlegen und sich die Behandlung problematischer Fälle vorbehalten. Die Leistungen müssen von ihnen 
geprägt sein. 
Diese Grundsätze eines Urteils des Bundesfinanzhofs gelten für alle Freiberufler und entsprechen der 
bisherigen Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. Es ist derzeit allerdings eine zunehmend engere 
Sichtweise festzustellen, welche die Anforderungen an die Eigenverantwortlichkeit auszudehnen versuchen. 

Keine Verlängerung des Zeitraums „kurze Zeit“ bei Zahlungen 
Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben, die kurze Zeit (10 Tage) vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des 
Kalenderjahres angefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, gelten als in diesem Kalenderjahr 
abgeflossen. 
Ein Freiberufler war der Ansicht, dass eine am 11.01.2010 gezahlte Umsatzsteuervorauszahlung für das 4. 
Quartal 2009 als Betriebsausgabe bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit für das Jahr 2009 zu 
berücksichtigen war. Das Finanzamt erkannte einen Betriebsausgabenabzug nicht an, da die 
Umsatzsteuervorauszahlung erst im Jahr 2010 abgeflossen sei. 
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass eine Verlängerung des Zehn-Tage-Zeitraums nicht in Frage 
kommt. Fällt die Zahlungsfrist für die Umsatzsteuer auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so verlängert 
sie sich bis zum nächsten Werktag. Wenn dieser dann außerhalb des Zehn-Tage-Zeitraums liegt, ist die 
Regelung für wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben nicht anzuwenden. 

Keine rückwirkende Aufdeckung von stillen Reserven bei Übertragung eines 
Wirtschaftsguts in ein anderes Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen 
und anschließende Veräußerung innerhalb der Sperrfrist 
K war alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH & Co. KG. Komplementärin der KG war eine 
kapitalmäßig nicht an der KG beteiligte GmbH. K war auch zivilrechtlicher Eigentümer eines der KG zur 
Nutzung überlassenen Grundstücks. Er übertrug das Grundstück mit Vertrag vom 13. Dezember 2007 
unentgeltlich auf die KG. Dort wurde es in der Gesamthandsbilanz aktiviert und mit weiterem Vertrag vom 
13. Dezember 2007 mit Wirkung zum April 2008 veräußert. Das Finanzamt sah in diesem Verkauf einen 
Verstoß gegen die gesetzlich vorgesehene Behaltensfrist (§ 6 Abs. 5 Satz 4 EStG). Deshalb sollte die 
Übertragung des Grundstücks von K auf die KG rückwirkend mit dem Teilwert angesetzt, die stillen Reserven 
aufgelöst und eine dementsprechende Versteuerung vorgenommen werden. 
Dieser Auffassung ist der Bundesfinanzhof nicht gefolgt. Wird ein Grundstück durch den alleinigen 
Kommanditisten an der Einpersonen-GmbH & Co. KG unentgeltlich in das Gesamthandsvermögen dieser KG 
übertragen, kann die Einlage mit dem Buchwert erfolgen. Das gilt auch, wenn die KG das Grundstück 
anschließend innerhalb der gesetzlichen Sperrfrist von drei Jahren veräußert. 

Besteuerung der Mütterrente ab 2014 
Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, erhalten für die Erziehung jedes Kindes ab dem 
1. Juli 2014 einen zusätzlichen Entgeltpunkt. Dies entspricht derzeit einer Erhöhung von 28,14 € im Westen 
und 25,74 € im Osten. Beginnt eine Rente erst ab dem 1.Juli 2014, können für jedes Kind zusätzlich bis zu 12 
Monate (maximal insgesamt 24 Kalendermonate) Versicherungszeiten berücksichtigt werden. 
Es handelt sich nicht um eine eigene Rente, sondern um einen Bestandteil der (bisherigen) Rente. Sie 
unterliegt gegebenenfalls einem Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Fraglich war, wie 
die Mütterrente zu besteuern ist. 
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat sich dazu in einem Erlass geäußert: 
· Es handelt sich nicht um eine regelmäßige Rentenanpassung, sondern um eine außerordentliche 

Neufestsetzung des Jahresbetrags der Rente. Der steuerfreie Teil der Rente ist daher neu zu berechnen. 
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· Der bisherige steuerfreie Teil der Rente ist um den steuerfreien Teil der „Mütterrente“ zu erhöhen. 
· Die „Mütterrente“ wird mithin nicht in vollem Umfang in die Besteuerung einbezogen. 
· Die Höhe der Besteuerung der „Mütterrente“ richtet sich nach dem Jahr, in dem erstmals eine Rente 

bezogen wurde. Bei einer Rentenbezieherin, die seit 2005 oder früher eine Rente bezieht, beträgt der 
Besteuerungsanteil der „Mütterrente“ – wie auch der der ursprünglichen Rente – 50 Prozent. 

Hinweis: Der lebenslange Freibetrag kann erst im Jahr 2015 ermittelt werden, wenn die Mütterrente volle 
12 Monate bezogen worden ist. Betroffene Steuerpflichtige sollten deshalb die Neuberechnung des 
Rentenfreibetrags bereits mit der Abgabe der Einkommensteuererklärung 2014 beantragen. 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag beim Progressionsvorbehalt 
Zur Berechnung des Progressionsvorbehalts sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs steuerfreie 
Leistungen nicht um den Arbeitnehmer-Pauschbetrag zu vermindern, sofern bereits bei der Ermittlung der 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ein Pauschbetrag oder diesen übersteigende Werbungskosten 
abgezogen wurden. 
Bei einem Ehepaar wurden im Rahmen der Veranlagung bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit bei 
dem Ehemann die tatsächlichen Werbungskosten und bei der Ehefrau der Pauschbetrag abgezogen. Die 
Eheleute bezogen beide Elterngeld und machten nun geltend, dass zusätzlich auch noch der Pauschbetrag 
bei dem bezogenen Elterngeld zu kürzen sei. Ein solcher zusätzlicher Abzug ist jedoch nicht möglich. Dies 
wäre nur dann der Fall, wenn der Ansatz des Pauschbetrags bei der Einkommensermittlung nicht in Frage 
kommt, weil keine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen wurden. 

Wegen verspäteter Zuordnung eines gemischt genutzten Grundstücks zu 
Unrecht gewährte Vorsteuer führt zur Vorsteuerberichtigung in Folgejahren 
Verwendet ein Unternehmer unter der bis zum 31.12.2010 geltenden Rechtslage ein Gebäude sowohl für 
unternehmerische als auch außerunternehmerische Zwecke, hatte er ein Wahlrecht: Er kann das Gebäude in 
vollem Umfang, im Umfang der unternehmerischen Nutzung oder überhaupt nicht dem 
Unternehmensvermögen zuordnen. Die Zuordnungsentscheidung muss er im Zeitpunkt des Leistungsbezugs 
treffen und diese Entscheidung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung, spätestens aber bis zum 31.05. des 
Folgejahrs dokumentieren. Dokumentiert er nicht rechtzeitig die (teilweise) Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen, kann er die Umsatzsteuer auf die Eingangsleistungen (z. B. Bauleistungen) nicht als 
Vorsteuer abziehen. 
Hat das Finanzamt in einem nicht mehr änderbaren Umsatzsteuerbescheid gleichwohl die Vorsteuern 
anerkannt, erfolgt in den nächsten zehn Jahren (Berichtigungszeitraum) eine Vorsteuerberichtigung 
dergestalt, dass jedes Jahr ein Zehntel der zu Unrecht gewährten Vorsteuer zurückgefordert wird. Die 
Verwendung für außerunternehmerische Zwecke führt dann nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht zu 
einer der Umsatzsteuer unterliegenden Verwendungsentnahme. Diese setzt nämlich voraus, dass die 
Verwendung zum Vorsteuerabzug berechtigt hat, was im Urteilsfall ja gerade aufgrund der nicht rechtzeitigen 
Zuordnung scheiterte. Ob das Finanzamt für den Veranlagungszeitraum des Leistungsbezugs die Vorsteuer 
zu Unrecht berücksichtigt hat, spielt keine Rolle. 

Vorsteuerabzug trotz Totalverlust einer Rechnung 
Ein Unternehmer kann sein Recht auf Vorsteuerabzug ausüben, sobald er im Besitz einer ordnungsgemäßen 
Rechnung ist. Er trägt die Darlegungs- und Feststellungslast, muss bei Verlust der Rechnung also 
nachweisen, dass er Leistungen von einem Unternehmer für sein Unternehmen bezogen hat und eine 
ordnungsgemäße Rechnung in Besitz hatte, so ein Urteil des Bundesfinanzhofs. Dafür stehen ihm alle nach 
der Finanzgerichtsordnung verfahrensrechtlich zulässigen Beweismittel offen (z. B. Kopien oder Zeugen). 

Kein Vorsteuerabzug bei fehlerhafter Anschrift in einer Rechnung? 
Die in Rechnungen gesondert ausgewiesene Steuer ist als Vorsteuer nur abzugsfähig, wenn die Rechnung 
die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. U. a. muss die Rechnung grundsätzlich den vollständigen Namen 
und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers enthalten. 
Wie eng die Anforderungen hierbei inzwischen interpretiert werden, zeigt ein Urteil des Finanzgerichts Köln, 
das den Vorsteuerabzug allein deswegen versagte, weil eine Rechnung eine fehlerhafte Anschrift des 
leistenden Unternehmers enthielt. Dabei hatte der Leistungsempfänger alles ihm Mögliche getan hat, um sich 
von der Ordnungsmäßigkeit der Rechnung zu überzeugen und der Leistungserbringer konnte trotz der 
fehlerhaften Anschrift auf andere Weise ermittelt werden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Keine Verzinsung von Erstattungszinsen 
Aufgrund einer geänderten Einkommensteuerfestsetzung musste das Finanzamt nach acht Jahren 58 T€ 
gezahlte Nachzahlungszinsen erstatten. Die betroffenen Steuerpflichtigen verlangten darauf Zinsen in Höhe 
von 0,5 % pro Monat, somit knapp 28 T€. Sie meinten, der Staat sei verpflichtet, einen ungerechtfertigt 
erhaltenen Betrag zu verzinsen. 
Dieser Auffassung folgte der Bundesfinanzhof nicht. Der Ausschluss der Verzinsung zu erstattender 
Nachzahlungszinsen ergibt sich aus Wortlaut und Sinn des Gesetzes. Nach der Abgabenordnung werden 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nur verzinst, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Das 
Gesetz sieht weiter vor, dass Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen und die entsprechenden 
Erstattungsansprüche nicht verzinst werden. Zu den steuerlichen Nebenleistungen gehören u. a. die Zinsen 
und damit auch Nachzahlungszinsen. 
Die Nichtverzinsung von Nachzahlungszinsen führt auch nicht zu einer Ungleichbehandlung der Steuerzahler 
im Vergleich zum Fiskus. Sämtliche steuerlichen Nebenleistungen und damit auch deren Erstattungen sind 
von der Verzinsung ausgenommen. Weder Steuerzahler noch Fiskus haben einen Anspruch auf Verzinsung 
für zu Unrecht geleistete Zinsen oder andere Nebenleistungen. Es besteht keine einseitige Verzinsungspflicht 
zugunsten des Staates. 

Übermittlung einer Steuererklärung per Fax möglich 
Eine Einkommensteuererklärung kann nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch wirksam per Fax an das 
Finanzamt übermittelt werden. Für die Einkommensteuererklärung gilt insoweit nichts anderes als für die 
Übermittlung fristwahrender Schriftsätze. Für die ist höchstrichterlich entschieden, dass eine Übermittlung per 
Telefax in allen Gerichtszweigen uneingeschränkt zulässig ist. 

KMU in Unternehmensgruppen bei der Investitionszulage 
Für Investitionen im Fördergebiet erhalten Unternehmen unter weiteren Voraussetzungen Investitionszulagen. 
Dabei besteht für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein erhöhter Zulagenanspruch. 
Der Bundesfinanzhof hat nun den Begriff der KMU interpretiert und geurteilt, dass dieser europarechtlich zu 
interpretieren sei. Hiernach sei in Unternehmensgruppen von einer weiten Auslegung des Begriffs 
„verbundenes Unternehmen“ auszugehen, damit Umgehungen vermieden werden. 
Mehrere selbstständige, aber eng miteinander verbundene Unternehmen sind in ihrer Gesamtheit daraufhin 
zu überprüfen, ob sie die für KMUs bestehenden Grenzwerte überschreiten. 
Eine enge Verbundenheit liegt vor, wenn ein Unternehmen an einem anderen Unternehmen 
· die Mehrheit der Stimmrechte hält, 
· die Mehrheit der Mitglieder von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremien bestellen oder abberufen 

kann, 
· einen beherrschenden Einfluss oder die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte ausüben 

kann. 
Liegt keiner der Punkte vor, können mehrere Unternehmen trotzdem als eine wirtschaftliche Einheit 
angesehen werden, wenn sie in denselben oder unmittelbar benachbarten Märkten tätig sind. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 01. Januar und 01. Juli eines jeden Jahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
 
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr 


